
Vorlage
der Stadtverordnetenversammlung
Meyenburg

Beschluss Nr.: 40/2024

Vorgesehene Beratungsfolge Sitzung am: Behandlung des TOP
öffentlich nichtöffentlich

Hauptausschuss 25.09.2024 X
Stadtverordnetenversammlung 16.10.2024 X

Einreicher:     Amtsdirektor

Beschluss:
Beschluss über das Verfahren zur Bestellung der Stellvertreter der Mitglieder im Hauptausschuss  

Sachverhaltsdarstellung:
Auf der Grundlage des § 41 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sind die Mitglieder
eines Gremiums zu wählen, sofern die Stadtverordnetenversammlung kein abweichendes Verfahren
einstimmig beschließt.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Stellvertreter der Mitglieder des
Hauptausschusses abweichend vom Verfahren nach § 41 der Kommunalverfassung bestellt werden. 

Gemäß § 22 i.V.m. § 31 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung
ausgeschlossen: Keiner / ________________________________________________
                                               (Name/n)

Vermerk: beschlossen / beschlossen mit Ergänzungen / nicht beschlossen

Falko Krassowski
ehrenamtlicher Bürgermeister
als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Stimmenthaltung:

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: gesetzliche Anzahl:
Nein-Stimmen: davon anwesend:


